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Tod bei der Arbeit – eine Analyse
tödlicher Arbeitsunfälle von 2005
bis 2016 im Obduktionsgut des
Instituts für Rechtsmedizin in
Frankfurt amMain

Auf dem 20. Weltkongress für Si-
cherheit und Gesundheit bei der
Arbeit wurde 2014 das Konzept
einer Welt ohne tödliche Arbeits-
unfälle diskutiert. Dieses Konzept
ist unter dem Begriff „vision zero“
bekannt. Laut der Internationalen
Arbeitsorganisation, einem der
Hauptveranstalter des Kongres-
ses, ereignen sich weltweit mehr
als 313Mio. Arbeitsunfälle/Jahr.
Der Anteil der davon tödlich ver-
laufenden Arbeitsunfälle wird mit
über 350.000 Fällen angegeben
[14].

In Deutschland ist die Anzahl tödlicher
Arbeitsunfälle nach einer Erhebung der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin in dem Zeitraum von 1991
bis2016von1496auf557Unfälle zurück-
gegangen. Seit dem Jahr 2009 stagniert
der zuvor kontinuierliche Rückgang töd-
licher Arbeitsunfälle. Zuletzt hat die An-
zahl tödlicher Arbeitsunfälle für das Jahr
2017 entgegen dem Trend auf 564 Fälle
zugenommen [31]. Das genaue Wissen
umdieUmstände,AbläufeundFolgenei-
nes jeden tödlichenArbeitsunfalls istVo-
raussetzung für die Identifizierung von
Unfallschwerpunktenund ermöglicht ei-
ne effektive Präventionsarbeit im Sinne
der „vision zero“.

Nicht jedes tödlicheEreignis,daswäh-
rend der Arbeitszeit eintritt, ist ein töd-

licher Arbeitsunfall. Arbeitsunfälle sind
gemäß § 8 Abs. 1 S. 2 SGB VII (So-
zialgesetzbuch VII) Unfälle von Versi-
cherten, die durch ein zeitlich begrenz-
tes, von außen auf den Körper einwir-
kendes Ereignis zu einem Gesundheits-
schaden oder zum Tode führen. Tödli-
che Arbeitsunfälle im Sinne des SGBVII
setzen gemäß § 8 Abs. 1 S. 1 SGB VII ei-
ne den Versichertenschutz begründende
Tätigkeit, die sog. versicherte Tätigkeit,
nach den §§ 2, 3 oder 6 SGB VII sowie
nach § 8 Abs. 2 SGB VII (z.B. Wegeun-
fall) voraus. Voraussetzung für die An-
erkennung eines Arbeitsunfalls ist in der
Regel ein innerer Zusammenhang zwi-
schen der versicherten und der unfall-
bringenden Tätigkeit. Nach der ständi-
genRechtsprechungdesBundessozialge-
richts (BSG) ist für die Unfallkausalität
und die haftungsbegründende Kausali-
tät erforderlich, dass die Verrichtung der
versicherten Tätigkeit den Tod bzw. den
GesundheitserstschadenbeimVersicher-
ten „objektiv und rechtlich wesentlich“
verursacht hat (BSG, Urt. v. 27.11.2018
– B 2U 15/17R mwN).

Die Ergebnisse einer gerichtsmedizi-
nischen Sektion sind wertvolle Beweis-
mittel fürdenNachweisderobengenann-
ten Kausalzusammenhänge von Tätig-
keit,UnfallereignisundTodesfolge.Gele-
genheitsursachen, natürliche Todesfälle,
Suizide und Tötungsdelikte lassen sich
meist erst durch eine gerichtliche Lei-

cheneröffnung ausschließen. Die plötz-
lich eintretende Bewusstlosigkeit eines
Dachdeckers mit nachfolgendem Sturz
aus großer Höhe ist beispielsweise eine
potenzielle Gelegenheitsursache. In die-
sem Fall lässt sich nur anhand von Sekti-
onsergebnissen eruieren, ob das äußere
Ereignis des Absturzes oder eine aku-
te innere Erkrankung des Arbeiters die
rechtlich wesentliche Todesursache ist.
Ein spektakuläres Beispiel für eine vor-
sätzliche Tötung unter Vortäuschung ei-
nes Arbeitsunfalls geben Betz und Ei-
senmenger in ihrer rechtsmedizinischen
Obduktionsstudie von 1992 [5].

Material und Methode

In der vorliegenden Studie wurden die
tödlichenArbeitsunfälle füreinenZwölf-
jahreszeitraum aus den Jahren 2005 bis
2016 untersucht, die sich im Einzugs-
bereich der Rechtsmedizin Frankfurt
am Main (Raum Frankfurt, Offenbach,
Darmstadt, Wiesbaden, Hanau, Süd-
hessen) ereigneten und im Institut der
Rechtsmedizin des Universitätsklini-
kums der Goethe-Universität Frankfurt
am Main obduziert worden sind. Nicht
berücksichtigt wurden Wegeunfälle mit
tödlichem Ausgang. Hierbei handelt es
sich um Unfälle auf dem Weg von oder
zur Arbeitsstelle (§ 8 Abs. 2 SGB VII).

Zur Auswertung kamen die Sekti-
onsprotokolle und die dem Institut für
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Tab. 1 Praktisches Beispiel für die Berechnungdes International Severity Score (ISS) anhanddermittels Abbreviated Injury Scale (AIS) codierten
Schwere des Verletzungsbildes einesUnfallopfers

Verletzungen nach
AIS-Code

Körperregion I Schweregrad I Körperregion II Schweregrad II Körperregion IIII Schweregrad III ISS

140662.3 Bauch 4 Brust 3 Kopf, inkl. Gesicht 3 34

310099.1

410604.2

442205.3

441430.3

441411.3

450203.3

541826.4

541610.2

650416.2

650499.2

ISS= (AIS-Körperregion I)2 + (AIS-Körperregion II)2 + (AIS-Körperregion III)2

Rechtsmedizin zur Verfügung gestellten
polizeilichen Ermittlungsakten. Bei un-
vollständigen Angaben wurde bei den
zuständigen Staatsanwaltschaften auf
Basis eines spezifischen Datenschutz-
konzepts um Akteneinsicht gebeten.

EswurdenAlter,Geschlecht,Nationa-
lität, Wirtschaftszweig, Unfallzeitpunkt,
Unfallmechanismus, Verletzungen und
Todesursache der Unfallopfer unter-
sucht.

Um das Körpergewicht zur Kör-
pergröße in Relation zu setzen, wurde
der Body-Mass-Index (BMI) berechnet.
Der BMI ist der Quotient aus Gewicht
und Körpergröße zum Quadrat (kg/m2).
Die Einteilung der BMI-Werte erfolg-
te nach der Gewichtsklassifikation der
WorldHealthOrganizationinNormalge-
wicht (BMI 18,5–24,9kg/m2), Präadipo-
sitas (BMI 25,0–29,9kg/m2), Adipositas
Grad I (BMI 30,0–34,9kg/m2) und Adi-
positas Grad II (BMI 35,0–39,9kg/m2)
[32].

Die toxikologische Untersuchung
der Unfallopfer wurde im Hinblick auf
Blutalkoholkonzentration (BAK) und
Drogenmissbrauch ausgewertet. Zur Be-
stimmung der BAK wurde das aus der
Femoralvene entnommene Leichenblut
gaschromatographisch untersucht.

Zur Kodierung der in den Obdukti-
onsprotokollen dokumentierten Verlet-
zungen wurde nachträglich im Rahmen
dieser Studie die Abbreviated Injury
Scale (AIS) angewandt [13]. Die AIS er-
möglicht eine objektive Klassifizierung

und Vergleichbarkeit von Verletzungen
unterschiedlicherKörperregionen in Be-
zug auf ihre Letalität und wird in der
Notfallmedizin zur Beurteilung poly-
traumatisierter Patienten eingesetzt. Um
einen vergleichbaren Wert für die ganz-
heitliche Verletzungsschwere eines jeden
Unfallopfers zu erhalten,wurde anschlie-
ßend der International Severity Score
(ISS) berechnet [3, 13]. Ein praktisches
Beispiel für die Berechnung des ISS eines
Unfallopfers wird in . Tab. 1 gegeben.

Bei geeignet erscheinenden Fragestel-
lungen wurde die statistische Signifikanz
der Ergebnisse mittels Chi2-Test be-
stimmt.

Für die Diskussion der Ergebnisse
wurden Vergleichsdaten aus der Lite-
ratur und aus „GENESIS-Online“, der
Hauptdatenbank des Statistischen Bun-
desamtes, herangezogen.

Ergebnisse

Alter und Geschlecht

In dem untersuchten Zeitraum von 2005
bis 2016 ereigneten sich insgesamt 87
tödliche Arbeitsunfälle. Es entfielen 84
(96,6%) Unfälle auf männliche und
3 (3,4%) auf weibliche Arbeitnehmer.
Der Unterschied in der Geschlechter-
verteilung war statistisch signifikant
(p< 0,00001).

Die Altersstruktur reichte vom ju-
gendlichen Alter bis in das Rentenalter.
In der Altersgruppe der 46- bis 50-

Jährigen waren mit 15 (17,2%) Fällen
die meisten Unfälle zu verzeichnen, ge-
folgt von der Altersklasse der 51- bis
55-Jährigen mit 14 (16,1%) Unfällen
(. Abb. 1).

Body-Mass-Index

DieMehrheit der untersuchten tödlichen
Arbeitsunfälle war nach BMI normalge-
wichtig (37,9%) oder präadipös (35,6%).
Insgesamt waren 23 (26,4%) der töd-
lich Verunfallten mit einem BMI von
30kg/m2 und mehr übergewichtig.

Nationalität

In 48 (55,2%) der insgesamt 87 Fälle
waren die betroffenen Arbeitnehmer
deutscher Nationalität. Es fanden sich
30 (34,5%) ausländische Arbeitnehmer
unter den Verunglückten. Dieser Anteil
ist signifikanthöher als derAnteil auslän-
discher sozialversicherter Arbeitnehmer
im Baugewerbe Hessens, der im Jahr
2016 entsprechend den Angaben des
Statistischen Bundesamts 25% betrug
(p= 0,00604) [31]. Polnische Staats-
bürger waren unter den ausländischen
Arbeitern mit 10 Fällen am häufigsten
betroffen. Von 9 (10,3%) Unfallopfern
konnte die Nationalität nicht ermittelt
werden.
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Tod bei der Arbeit – eine Analyse tödlicher Arbeitsunfälle von 2005 bis 2016 imObduktionsgut des
Instituts für Rechtsmedizin in Frankfurt amMain

Zusammenfassung
Hintergrund. Das genaue Wissen um die
Umstände eines jeden tödlichenArbeitsunfalls
ist Voraussetzung für die Identifizierung
von Unfallschwerpunkten und ermöglicht
eine effektive Präventionsarbeit. Mit dieser
rechtsmedizinischen Studie zum Arbeitsun-
fallgeschehen soll ein Beitrag dazu geleistet
werden, die Zahl tödlicher Arbeitsunfälle in
Deutschland zu senken.
Material und Methode. Zur Untersuchung
kamen die tödlichen Arbeitsunfälle, die sich
im Einzugsbereich des rechtsmedizinischen
Instituts Frankfurt am Main in den Jahren
von 2005 bis 2016 ereigneten. Ausgewertet
wurden Obduktionsprotokolle sowie die
dem Institut zur Verfügung gestellten
staatsanwaltschaftlichenErmittlungsakten.

Ergebnisse. Es fanden sich 87 tödliche
Arbeitsunfälle in dem genannten Zwölfjah-
reszeitraum. Die Altersstruktur reichte vom
jugendlichen Alter bis in das Rentenalter.
Betroffen waren zum größten Teil männliche
Arbeiter (96,6%, p< 0,0001), verhältnismäßig
häufig ausländischer Nationalität (34,5%).
Die meisten Unfälle ereigneten sich in der
2. Jahreshälfte (58,6%), an Montagen (26,4%),
kurz vor und nach der Mittagspause. In
3 Fällen lag die Blutalkoholkonzentration
über 0,5‰. Die Baubranche (55,2%) war
der unfallträchtigste Wirtschaftszweig.
Der Absturz (28,7%) war der häufigste
Unfallmechanismus und das Polytrauma
(39,1%) gemeinsammit dem Schädel-Hirn-

Trauma (24,1%) gemäß dem ISS die häufigste
Todesursache.
Diskussion. Nach den Ergebnissen dieser
Studie sollten Alter der Arbeiter sowie
die Tages-, Wochen- und Jahreszeit bei
der Ausführung risikoreicher Arbeiten
im Baugewerbe berücksichtigt werden.
Besonderes Augenmerk sollten Arbeitgeber
auf die Kontrolle von Sicherheitsvorkehrungen
bei Arbeiten in der Höhe sowie auf die
Durchsetzung der Helmpflicht gerade auch
bei ausländischen Arbeitnehmern legen.

Schlüsselwörter
Tödlicher Arbeitsunfall · Unfallanalyse ·
Unfallprävention · Absturz · International
Severity Score

Death at work—An analysis of fatal work accidents based on autopsies performed at the Institute of
Legal Medicine in Frankfurt amMain from 2005 to 2016

Abstract
Background. Precise knowledge of the
circumstances of each fatal work accident is
a prerequisite to identify accident hot spots
and to enable effective preventive measures.
This forensic medical study on work accidents
was initiated to contribute to attempts to
reduce the number of fatal work accidents in
Germany.
Methods. Fatal work accidents that occurred
between2005 and 2016 in the catchment area
of the Institute of Legal Medicine in Frankfurt
am Main were investigated. Besides autopsy
protocols the files of the public prosecutor’s
office were also evaluated.
Results. During the 12-year period 87 fatal
work accidents were documented. The age

structure of the persons involved ranged
from adolescence to retirement age. Male
workers (96.6%, p< 0.0001), often of foreign
nationality (34.5%) represented the majority
of cases. Most accidents occurred in the
second half of the year (58.6%), on Mondays
(26.4%), shortly before and after the lunch
break. In three cases the blood alcohol
concentrationwas found to be above 0.05%.
The highest number of accidents occurred
in the building sector (55.2%). Falling from
heights (28.7%) was the most frequent
accident and polytrauma (39.1%) together
with craniocerebral trauma (24.1%) were the
most frequent causes of death according to
the ISS.

Conclusion. According to the results of this
study when high-risk work in the building
industry is carried out, the age of workers,
the time of day, week and year should
be taken into consideration. Employers
should pay special attention to the control
of safety precautions when work is done at
heights, enforcing the obligation to wear
helmets, particularly when foreign workers
are concerned.

Keywords
Fatal work accident · Accident analysis ·
Accident prevention · Fall from heights ·
International severity score

Wirtschaftszweige

Der Großteil der untersuchten tödli-
chen Arbeitsunfälle ereignete sich mit
48 (55,2%) Fällen im Baugewerbe. In-
nerhalb des Baugewerbes ereigneten
sich die meisten Unfälle auf Hochbau-
und Montagebaustellen (58,3%). In dem
Wirtschaftszweig Verkehr und Lagerei
verstarben 10 (11,5%) Arbeitnehmer
nach einem Arbeitsunfall. Jeweils 9
(10,3%) tödliche Arbeitsunfälle fanden

sich im verarbeitenden Gewerbe so-
wie in der Land- und Forstwirtschaft.
Die übrigen 11 (12,6%) Arbeitsunfälle
ereigneten sich in Wirtschaftszweigen,
die unter Sonstiges zusammengefasst
wurden.

Unfalljahr und Unfallmonat

In dem untersuchten Zeitraum sank die
Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle von 11
(12,6%) im Jahr 2005 auf 5 (5,7%) im

Jahr 2016. Das Maximum tödlicher Ar-
beitsunfälle wurde 2006 mit 13 (14,9%)
Unfällen erreicht. In den Jahren 2010
und 2014 lag die Anzahl tödlicher Ar-
beitsunfälle mit jeweils 3 Fällen (3,4%)
am niedrigsten. In den Jahren von 2011
bis 2013 blieb die Anzahl tödlicher Ar-
beitsunfälle mit 6 bis 7 Vorkommnissen
nahezu konstant. Im Jahr 2014 sankdiese
Zahl um mehr als die Hälfte auf 3 tödli-
cheArbeitsunfälle, umdann von 4 Fällen
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Abb. 18 Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle nach Lebensjahren

Abb. 28 Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle nachUnfallmonat

im Jahr 2015 auf 5 Fälle im Jahr 2016 zu
steigen.

Der unfallträchtigste Monat mit ins-
gesamt 11 (12,6%) tödlichen Unfällen
war der SommermonatAugust. ImFrüh-
lingsmonat Juni waren mit 4 (4,6%) Fäl-
len die wenigsten tödlichen Arbeitsun-
fälle zu verzeichnen. Ein statistisch signi-
fikanter Unterschied zwischen den Mo-
natenkonntenichtnachgewiesenwerden
(p= 0,8846). In der zweiten Jahreshälfte
wurden mit 51 (58,6%) Fällen im Ver-
gleich zu der ersten Jahreshälfte mit 36
(41,4%) Fällen mehr Unfälle beobachtet
(. Abb. 2).

Unfalltag und Unfalluhrzeit

Die meisten Unfälle ereigneten sich mit
23 (26,4%) Fällen an Montagen. Im
weiteren Verlauf der Woche stieg die
Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle annä-
hernd proportional von 13 (14,9%) an

Dienstagen, über 15 (17,2%) mittwochs
auf 18 (20,7%) Fälle an Donnerstagen
(. Abb. 3). Für die Anzahl an Unfäl-
len unter den Werktagen von Montag
bis Donnerstag konnte kein statistisch
signifikanter Unterschied nachgewie-
sen werden (p= 0,3491). Die wenigsten
tödlichen Arbeitsunfälle waren mit ins-
gesamt 18 (20,7%) Fällen am erweiterten
Wochenende von Freitag bis Sonntag zu
verzeichnen. Für die Anzahl der Unfälle
von Montag bis Donnerstag und der Ar-
beitsunfälle amerweitertenWochenende
konnte ein signifikanter Unterschied ge-
zeigt werden (p= 0,000029).

Bei der Auswertung des Unfall-
zeitpunkts zeigten sich 2 Peaks, zum
einen vormittags zwischen 10:00 und
11:59Uhr,zumanderennachmittagszwi-
schen 14:00 und 15:59Uhrmit jeweils 19
(21,8%)Unfällen.ZwischendiesenPeaks
ereigneten sich von 12:00–13:59 Uhr le-
diglich 10 (11,5%) Unfälle (. Abb. 4).

Unfallmechanismus

Häufigste Unfallmechanismen waren
der Absturz mit 25 (28,7%) und das
Getroffenwerden von Gegenständen mit
24 (27,6%) Fällen. Es folgten schwere
Quetschtraumata mit 15 (17,2%) und
Überrolltraumata mit 6 (6,9%) Unfäl-
len. Verbrennungen und Vergiftung mit
Todesfolge sowie das Ertrinken und der
Stromtod spielten mit jeweils einem bis
3 Fällen eine untergeordnete Rolle. Bei 9
(10,3%) tödlichen Arbeitsunfällen ließ
sich der Unfallmechanismus keiner der
Kategorien zuordnen. Es handelte sich
bei der großen Mehrzahl der unter-
suchten Arbeitsunfälle um mechanische
Traumata.

Absturz

Die insgesamt 25 tödlichen Absturzun-
fälle ereigneten sich vonDächern (32%),
Gerüsten (32%) und Leitern (24%). Un-
ter Sonstiges (12%)wurde derAbsturz in
einen Fahrstuhlschacht sowie der Sturz
von einem Telefonmast und von einer
Maschine zusammengefasst.

Mit 20 Abstürzen entfielen 80% aller
Absturzunfälle auf das Baugewerbe. Der
Absturz war mit 20 (41,7%) Fällen der
häufigste Unfallmechanismus im Bauge-
werbe.

Die Absturzhöhe lag zwischen knapp
unter 2 und 25m. Von der Absturzhöhe
zwischen 3,0 und 6,99m ereigneten sich
mit 14 (56%) Fällen über die Hälfte der
tödlichen Abstürze (. Abb. 5).

International Severity Score

Die beiden tiefsten Werte für den ISS
wurden mit 2 und 4 Punkten nach Er-
trinken resp. Verschüttung erreicht. Da
in dieser Studie jedes nach ISS bewer-
tete Verletzungsbild im Rahmen eines
tödlichen Arbeitsunfalls entstanden ist,
belegen die ermittelten ISS-Scores meist
mittlere bis hohe Punktzahlen (. Tab. 2).
Das Maximum von 75 Punkten wurde
mit 9 (11,1%) Fällen am häufigsten be-
legt. In 6 (6,9%) Fällen war aufgrund
einer längeren Überlebenszeit keine Co-
dierung der Verletzungen nach der AIS
möglich.
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Abb. 38 Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle nachWochentag
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Abb. 48 Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle nachUnfalluhrzeit
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Abb. 58 Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle nachAbsturzhöhe inMetern

Blutalkoholkonzentration
und Drogen

DiegaschromatographischeMessungder
BAK wurde bei 67 (77,0%) Unfallop-
fern durchgeführt. Bei den übrigen 20
(23,0%) Verunfallten erfolgte meist auf-
grund einer längerenÜberlebenszeit kei-
ne Bestimmung der BAK.

Bei 26 (38,8%) der auf Alkohol im
Blut untersuchten Todesopfer wurde ei-
ne BAK von 0,0‰ festgestellt. Weitere
31 (46,3%) der toxikologisch untersuch-
ten Unfallopfer wiesen eine BAK von
0–0,1‰ auf. Da eine geringe Menge von
Alkohol im Blut aufgrund postmorta-
ler Fäulnisprozesse entstehen kann [19],
wurden diese als nichtrelevante Alkohol-
beeinträchtigung gewertet.

Mit Werten von 0,1–0,5‰ standen
8 (11,9%) Unfallopfer unter relativem
Alkoholeinfluss. In 2 (3,0%) Fällen be-
stand mit 0,51‰ und dem Höchstwert
von 2,07‰eine relevante Alkoholbeein-
trächtigung. Beide Arbeitsunfälle ereig-
neten sich an einem Donnerstag.

In 3 (3,4%) Fällen konnte im Rahmen
der toxikologischen Untersuchung die
Aufnahme von Cannabisprodukten fest-
gestellt werden, wobei aber keine rausch-
wirksamen Bestandteile mehr nachweis-
bar waren.

Todesursache

Die häufigste Todesursache war das Po-
lytrauma mit 34 (39,1%) Fällen. Das to-
desursächlicheVerletzungsbildwurdere-
trospektiv dann als Polytrauma gewertet,
wenn nach ISS mindestens 2 Körperre-
gionen betroffen waren und sich die je-
weiligen Verletzungenmit nichtmehr als
einem Punkt in ihrem Schweregrad von-
einander unterschieden.

Die zweithäufigste Todesursache
war das Schädel-Hirn-Trauma mit 21
(24,1%) Fällen. Von den 87 Verunfallten
verstarben weitere 11 (12,6%) an einer
Kompression des Thorax und 5 (5,7%)
durch ein Trauma der Abdominalregion.
Verbrennungen waren in 3 (3,4%) Fällen
todesursächlich. Vergiftung, Ertrinken
und Stromtod führten in jeweils 2 (2,3%)
Fällen zum Tod eines Unfallopfers.

Unter Sonstiges fällt eine Verletzung
der Beinhauptschlagader mittels Hoch-
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Tab. 2 Verteilung der Verletzungsschwe-
re nach dem International Severity Score
(ISS)

ISS-Wert Anzahl der Arbeitsunfälle

1–15 4

16–30 20

31–45 26

46–60 19

61–75 18

druckstrahler und nachfolgendem Ver-
bluten nach außen.

An Folgezuständen verstarben 6
(6,9%) der Verunfallten. Hierunter
sind 2 Multiorganversagen nach Sepsis,
2 Herzversagen und 2 Lungenembolien
zusammengefasst.

Diskussion

Die eigenen Ergebnisse wurden den Stu-
dien vonGawehn [12] undKiehl [17], die
am selben Institut vergleichbare Unter-
suchungen früherer Sektionsjahrgänge
durchgeführt haben, gegenübergestellt.

In der Analyse der obduzierten tödli-
chenArbeitsunfälle der Jahre 1979–1988
von Kiehl war die Altersgruppe der 36-
bis 40-Jährigen am häufigsten betroffen.
Für den von Gawehn [12] untersuchten
Zeitraumvon1991bis 2004 lagdasMaxi-
mum der Altersverteilung ein Jahrzehnt
darüberbeiden46-bis50-Jährigen.Diese
Altersgruppe war auch in der vorliegen-
den Studie am häufigsten betroffen.

Vergleicht man die Altersverteilung
der tödlich Verunglückten dieser Studie
mit derAltersverteilung der Erwerbstäti-
gen in Deutschland näherungsweise für
das Jahr 2016 zeigt sich, dass der Anteil
der Verunglückten imVerhältnis zu dem
Anteil Erwerbstätiger in den Altersklas-
sen von 26 bis 60 Jahren relativ ausgewo-
gen ist. In den Altersklassen von 61 bis
70 Jahre ist der Anteil der tödlich Verun-
fallten (8,0%) im Verhältnis zu dem An-
teil der in diesen Altersklassen erwerbs-
tätigen Personen hingegen etwa doppelt
so hoch [31]. Bei dem Vergleich der Al-
tersstrukturderUnfallopferdieser Studie
und der Altersstruktur der Erwerbstäti-
geninHessenzeigt sicheinausgewogenes
Verhältnis der Altersklassen von 18 bis
64 Jahren. Der Anteil der bei der Ar-
beit tödlich Verunglückten von 65 und

mehr Jahren ist wiederum etwa doppelt
so hoch wie der Anteil gleichaltriger Er-
werbstätiger in Hessen [31].

Diese relative Zunahme der tödlichen
Arbeitsunfälle ab 61 Jahren legt einen
Zusammenhang tödlicherArbeitsunfälle
mit der Abnahme der körperlichen Leis-
tungsfähigkeit imAlternahe[27].Diemit
demdemografischenWandel inDeutsch-
land einhergehendeVeränderungderAl-
tersstrukturderBevölkerung [31]könnte
zukünftig der Prävention tödlicher Ar-
beitsunfälle entgegenstehen.Arbeitgeber
sollten dazu angehalten werden, ältere
Arbeitnehmer verstärkt in risikoarmen
Arbeitsbereichen einzusetzen.

DerniedrigeAnteilvonFrauen(3,4%)
am tödlichenArbeitsunfallgeschehen für
den untersuchten Zeitraum von 2005 bis
2016 lässt sich zum einen auf die niedri-
ge Frauenquote in dem unfallträchtigen
Baugewerbezurückführen.LautdemSta-
tistischen Bundesamt lag 2016 der An-
teil weiblicher Erwerbstätiger im Bau-
gewerbe bei 15,3% [31]. Zum anderen
ist denkbar, dassweiblicheArbeitnehmer
in risikoärmeren und physisch weniger
belastenden Arbeitsbereichen eingesetzt
werden.

Auch bei Gawehn [12] und Kiehl [17]
sowie in weiteren rechtsmedizinischen
Untersuchungen anderer Institute [7, 18,
24, 28] fanden sichniedrigeAnteileweib-
licher Arbeitnehmer an dem tödlichen
Arbeitsunfallgeschehenmit Werten zwi-
schen 0 und 6,2%.

NebendemAlterüber 60 Jahren sowie
demmännlichenGeschlecht ist nachdie-
serUntersuchungauchdieZugehörigkeit

Hier steht eine Anzeige.

K

zu einer ausländischen Nationalität ein
Risikofaktor, einen tödlichen Arbeitsun-
fall zu erleiden. Der Anteil von 34,4%
ausländischer Unfallopfer dieser Studie
deckt sich nicht mit dem Anteil auslän-
discher sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigter in Hessen. Dieser betrug für
das Jahr 2016 lediglich 13,6% [31]. Auch
für das Baugewerbe findet sich in Hes-
sen im Jahr 2016 lediglich ein Anteil von
25,0% ausländischer Beschäftigter [31].

Im zeitlichen Verlauf hat der Anteil
ausländischer Unfallopfer unter den in
der Rechtsmedizin Frankfurt am Main
obduzierten tödlichen Arbeitsunfällen
zuletzt zugenommen. In dem Zeitraum
von 1991 bis 2004 betrug der Anteil
ausländischer Arbeitnehmer unter den
tödlichen Arbeitsunfällen 23% [12].

Ein möglicher Grund für den hohen
Anteil ausländischer Arbeitnehmer am
tödlichen Arbeitsunfallgeschehen sind
fehlende Sprachkenntnisse. Förderung
von Sprachunterricht sowie das Ver-
mitteln von Sicherheitsbestimmungen
mittels Piktogrammen und audiovisu-
ellem Material können dazu beitragen,
ausländischen Arbeitnehmern indivi-
duelle Sicherheitsrisiken bei der Arbeit
besser verständlich zu machen [16].

Im Vergleich der männlichen Un-
fallopfer dieser Studie zu der männli-
chen Gesamtbevölkerung Deutschlands
zeigen sich hinsichtlich der BMI-Werte
geringe Unterschiede. In dieser Studie
waren 27,1% der männlichen Unfallop-
fer mit einem BMI von 30kg/m2 oder
mehr übergewichtig. Im Jahr 2017 lag
laut Mikrozensus des Statistischen Bun-
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desamts der Anteil übergewichtiger,
männlicher Bundesbürger ab 18 Jahren
bei 18,1% [31].

Die in dieser Studie unfallträchtigs-
tenMonate August (12,6%), Juli (10,3%)
undSeptember (10,3%) liegen inder auf-
tragsreichen Sommerarbeitszeit des Bau-
gewerbes von April bis November. Die
Häufung von tödlichen Arbeitsunfällen
zurSommerzeitdecktsichmitdenErgeb-
nissen in der Literatur [2, 12, 15, 28, 29].
NachdemTarifrecht des unfallträchtigen
Baugewerbes werden in der Sommerar-
beitszeit41hundinderWinterarbeitszeit
lediglich 38h gearbeitet. In der Sommer-
zeit ist die Expositionszeit der Arbeiter
gegenüber dem Risiko, einen Arbeitsun-
fall zu erleiden, entsprechend hoch. Zu-
dem beeinträchtigen die erhöhten Tem-
peraturen zur Sommerzeit die Arbeiter
in ihrer Aufmerksamkeit und können zu
einer frühzeitigen Ermüdung führen [1].
Das Einhalten regelmäßiger Pausenzei-
ten,dieAnpassungderBekleidungandas
Umgebungsklima [20] und die Ausfüh-
rung risikoreicher, körperlich anstren-
gender Arbeiten zu klimatisch günsti-
gen Jahres- und Tageszeiten helfen, der
Erschöpfung der Arbeiter entgegenzu-
wirken. Diese Präventionsmaßnahmen
könnten vor dem Hintergrund des Kli-
mawandelszukünftignochanBedeutung
zunehmen.

Im Zeitraum von 2005 bis 2016 ereig-
neten sich im Einzugsgebiet der Rechts-
medizin Frankfurt am Main die meisten
tödlichen Arbeitsunfälle montags. Der
Montag wird auch in der Literatur als
häufigster Arbeitsunfalltag ermittelt [6,
7, 10, 12, 21, 22, 29]. Entgegen der von
Gawehn [12] beschriebenenVerstärkung
der Montagshäufung durch vermehrte
Krankmeldungen, ist der „blaue Mon-
tag“ lautErhebungenmehrererdeutscher
Krankenkassen ein Mythos. Die Barmer
Ersatzkasse stellte für das Jahr 2017 ei-
ne Häufung der Krankmeldungen von
Mittwoch bis Freitag mit einem Anteil
von 15,4–15,7% [11] und die Allgemei-
ne Ortskrankenkasse (AOK) für dassel-
be Jahr eine Häufung der Krankmel-
dungen an Dienstagen mit 19,2% [23]
fest. Für den Montag fanden sich le-
diglich Anteile von 13,9% bzw. 12,7%
respektive. Es konnten keine Bezugsda-
ten ermittelt werden, ob an Montagen,

der geringeren Anzahl anKrankmeldun-
genentsprechend, tatsächlichdiemeisten
Arbeitsstunden verrichtet wurden, wo-
durch eineHäufung tödlicherArbeitsun-
fälle an diesem Wochentag erklärt wer-
den könnte. Ein denkbarer Grund für die
Montagshäufung sind mögliche physi-
sche und psychische Anpassungsschwie-
rigkeiten bei der Umstellung von dem
freien Wochenende auf die arbeitsspezi-
fischen Risiken zum Wochenbeginn.

Zwischen den ermittelten Hauptun-
fallzeiten von 10:00–11:59 Uhr sowie
von 14:00–15:59 Uhr halbiert sich die
Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle bei-
nahe. In diese Zeit fällt üblicherweise
die Mittagspause. Ein ähnlicher Kur-
venverlauf mit 2 von der Mittagszeit
getrennten Peaks findet sich auch in der
Literatur [9, 15, 17, 18, 22, 26, 29]. Die
Untersuchung von Schieche [28] zeigte
einen gegenläufigen Trend. Hier lag das
Maximum der zeitlichen Häufigkeits-
verteilung tödlicher Arbeitsunfälle in
der Mittagspause zwischen 12:00 und
13:59 Uhr. Auch Bratzke und Hamoser
[7] sowie Gawehn [12] konnten keinen
Abfall der Unfallhäufigkeit während der
Mittagspause feststellen. Eine Begrün-
dung findet sich hierfür, abgesehen von
evtl. flexiblen Mittagspausenzeiten im
Baugewerbe, nicht.

Von den auf BAK untersuchten Un-
fallopfern ist der Anteil relativer (11,9%)
und relevanter (3,0%) Alkoholbeein-
trächtigung im Vergleich zu früheren
Untersuchungen gering. Bei Gawehn
[12] war im untersuchten Zeitraum von
1991 bis 2004 der Anteil relevanter Alko-
holbeeinträchtigung mit 2,9% ebenfalls
niedrig. Bei der Erhebung am selben In-
stitut von Kiehl [17] fand sich zwischen
1979 und 1988 ein Anteil von 19,1% mit
BAK über 0,5‰. An anderen rechts-
medizinischen Instituten fand Schieche
[28] für demZeitraum von 1990 bis 1995
in Berlin einen Anteil relevanter Alko-
holbeeinträchtigung von 17,8%, Bartsch
[4] von 1971 bis 1983 in Hamburg von
26,8% und Naeve, Brinkmann et al. [25]
von 1962 bis 1970 in Hamburg von 39%.
In der Zusammenschau der genannten
Untersuchungen hat sich das Problem
der tödlichen Arbeitsunfälle unter Alko-
holeinfluss im Verlauf der vergangenen
Jahrzehnte gebessert.

Anhand der Analyse des Unfallher-
gangs lassensichweitereErkenntnisse für
die Prävention tödlicher Arbeitsunfälle
gewinnen. In dem untersuchten Obduk-
tionsgut war der Absturz mit 25 (28,7%)
Fällen der häufigste Unfallmechanismus.
Auch die Vergleichsarbeiten des Instituts
für Rechtsmedizin Frankfurt am Main
von Gawehn (41,9% Abstürze) [12] und
Kiehl (32,5% Abstürze) [17] identifizier-
ten den Absturz als Hauptunfallursache.
Tatsächlich finden sich im bundesweiten
Vergleich fast ausschließlich Studien, die
den Absturz als häufigste Unfallursache
bei der Arbeit angeben [4, 7, 8, 18, 28,
30].

Die meisten Absturzunfälle ereigne-
ten sich von Dächern, Gerüsten und
Leitern und von Höhen zwischen 3,0
und 6,99m. Im Baugewerbe war der
Absturz mit 20 (41,7%) Fällen beson-
ders häufig. Der § 12 der DGUV-Vor-
schrift 38/BGV C 22 der Deutschen Ge-
setzlichen Unfallversicherung sieht für
alle Arbeitsplätze ab 2m Absturzhöhe
eine Absturzsicherung vor. Ausnahmen
für die verpflichtende Absturzsicherung
bilden Arbeitsplätze auf Dächern bis
2,99m Absturzhöhe sowie beim Mauern
über die Hand und beim Arbeiten an
Fenstern bei einer Absturzhöhe bis zu
4,99m. Diese Maßnahmen gewährleis-
ten, auch vor demHintergrund nur eines
ermittelten Unfalls mit einer Absturz-
höhe unter 3m, in der Theorie einen
sicheren Schutz vor tödlichen Absturz-
unfällen. Möglicherweise ist der Wil-
le zur praktischen Umsetzung solcher
Präventionsmaßnahmen nicht immer
gegeben, v. a. hinsichtlich der Praktika-
bilität bei Arbeiten kurzer Dauer. Durch
engmaschige Kontrollen der Sicherheits-
vorkehrungen bei Arbeiten in der Höhe
und durch intensive Schulungen zu dem
arbeitsspezifischen Risiko des tödlichen
Absturzes bei Arbeiten auf Gerüsten,
Leitern oder Dächern könnten tödliche
Arbeitsunfälle durch Abstürze zukünftig
reduziert werden.

Bei der Auswertung der Obduk-
tionsprotokolle der 87 untersuchten
tödlichen Arbeitsunfälle war das Po-
lytrauma mit 34 Fällen (39,1%) die
häufigste Todesursache. Innerhalb der
Gruppe polytraumatisierter Unfallopfer
war der Kopf mit 20 (58,8%) Fällen die

150 Rechtsmedizin 3 · 2020



am häufigsten verletzte Region unter
den 3 jeweils am stärksten betroffenen
Körperregionen. Zusammen mit den
21 (24,1%) todesursächlichen Schädel-
Hirn-Traumata ergeben sich 41 (47,1%)
tödliche Arbeitsunfälle, bei denen das
Schädel-Hirn-Trauma eigenständig oder
zumindest maßgeblich todesursächlich
war. Demzufolge liegt es nahe, als allge-
meine und einfache Schutzmaßnahme
vor Schädel-Hirn-Verletzungen eine ver-
stärkte Durchsetzung der Helmpflicht
im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung von Baustellen abzuleiten, welche
laut §§ 4 und 5 ArbSchG (Arbeitsschutz-
gesetz) dem Arbeitgeber obliegt. Mit-
tels unangemeldeter Kontrollen sollten
Arbeitnehmer durch den Arbeitgeber
an ihre Verpflichtung nach § 15 Ab-
satz 2 ArbSchG erinnert werden, die
persönliche Schutzausrüstung bestim-
mungsgemäß zu verwenden.

Fazit für die Praxis

4 Arbeitgeber sollten dazu angehalten
werden, ältere Arbeiter in risikoar-
men Arbeitsbereichen einzusetzen.

4 Durch die Förderung von Sprach-
unterricht sollten ausländischen
Arbeitnehmern die individuellen Si-
cherheitsrisiken bei der Arbeit besser
verständlich gemacht werden.

4 Für eine wirkungsvolle Präventi-
onsarbeit sollten Arbeiter für die
Häufung tödlicher Arbeitsunfälle in
den Sommermonaten, an Montagen
sowie kurz vor und direkt nach der
Mittagspause sensibilisiert werden.

4 Durch engmaschige Kontrollen der
Sicherheitsvorkehrungen bei Arbei-
ten in der Höhe und durch intensive
Schulungen zu dem arbeitsspezifi-
schen Risiko des tödlichen Absturzes
bei Arbeiten auf Gerüsten, Leitern
oder Dächern könnten tödliche
Arbeitsunfälle durch Abstürze zu-
künftig reduziert werden.

4 Erfahrungswerte beim Tragen von
Schutzbekleidungen (z.B. Helm-
pflicht bei Motorradfahrern) spre-
chen dafür, dass das verstärkte
Durchsetzen einer Helmpflicht durch
den Arbeitgeber auf Baustellen im
Hinblick auf die hohe Anzahl töd-
licher Schädel-Hirn-Traumata zum

Erreichen der „vision zero“ beitragen
könnte.
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Fachnachrichten

Das Leben genommen – Suizid im Kindes- und Jugendalter

Suizide sind nach Unfällen die zweithäufigste Todesursache bei Kindern und
Jugendlichen in Deutschland, aber die absoluten Zahlen haben sich in den letzten
Jahren kaum verändert. Die World Federation for Mental Health verweist auf die
unterschätzeBedeutungvon suizidalemVerhaltenunter Kinder und Jugendlichen.

Suizidversuche und vollendete Suizide be-

rühren nicht nur die Betroffenen, sondern

auch ihre Familien und ihr soziales Umfeld
einschneidend. Die Ursachen für Suizide von

Kindern und Jugendlichen sind vielfältig.
Medienberichte zum Thema können in Ver-

bindung mit Hinweisen auf Hilfsangebote

eine suizidpräventive Wirkung bei Kindern
und Jugendlichen entfalten (sog. „Papage-

no“-Effekt), ihnen aber auch schaden (sog.

„Werther-Effekt“). Daher ist ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit dem Thema in der

medialen Öffentlichkeit unerlässlich.

„Werther-Effekt“
Dass dies nicht immer gegeben ist, zeigt
die US-amerikanische Serie „Tote Mädchen

lügen nicht“ (im englischsprachigen Ori-

ginal „13 Reasons Why“). Sie beschreibt
detailliert die belastenden Umstände, de-

nen die jugendliche Protagonistin ausge-
setzt ist, bevor sie sich schließlich selbst

das Leben nimmt. Aus diesem Grund hat-

te die DGKJP im Jahr 2017 zusammen mit
der DGPPN die Serie problematisiert und

Empfehlungen zum Umgang formuliert

(www.dgkjp.de/stellungnahmen-positions-
papiere/stellungnahmen-2017/453-gemein-

same-stellungnahme-tv-serie-tote-maed-
chen-luegen-nicht-2). Kürzlich erbrachte

eine wissenschaftliche Studie den Beleg, dass

infolge der Ausstrahlung der Serie sich mehr
10- bis 17-Jährige in den USA das Leben ge-

nommen haben. Erst dann hat Netflix auf die

anhaltende Kritik reagiert und die Darstel-
lung des Suizids gekürzt und entschärft.

Fachpersonal stark gefordert
Suizidales Verhalten von Kindern und Ju-

gendlichen ist auch für Menschen, die beruf-
lich mit ihrer Versorgung betraut sind, eine

stark fordernde Situation. Stress, Schuldge-

fühle und Hilflosigkeit sind typische Sym-
ptome bei therapeutisch, pflegerisch und

pädagogisch tätigem Fachpersonal. Eine
deutliche Mehrheit derer, die mit jungen

Menschenmit psychischen Störungen arbei-

ten, hatte bereits mit Suizidversuchen von
Patient*innen zu tun (94%) – dies zeigt eine

aktuelle Umfrage derDGKJP zumThema „Sui-

zid bei Kindern und Jugendlichen“, an der 270

Mitglieder teilgenommen haben. Ein Viertel
der Befragten (26%) berichtet dabei, mit

mehr als 10 Suizidversuchen in den letzten
12 Monaten konfrontiert gewesen zu sein.

Vollendete Suizide gehören ebenfalls zum Er-

fahrungsspektrum der Befragten (56%). Zur
fachlichen Unterstützung der Personen, die

mit psychisch erkrankten jungen Menschen

arbeiten, hat die DGKJP in Zusammenarbeit
mit anderen Fachgesellschaften die Leitlinie

„Suizidalität im Kindes- und Jugendalter“
erstellt (AWMF-Register-Nr. 028/031).

Quelle: Deutsche Gesellschaft für
Kinder- und Jugendpsychiatrie,

Psychosomatik und Psychotherapie e.V.
(DGKJP)
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